allgemein bildender Unterricht

erste Ausbildungszeit


LV-Quiz

	Auftrag 
	Bringen Sie die Fragen mit den richtigen Antworten zusammen.


Fragen

	Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit ein Lehrvertrag gültig ist?
	

	Welches ist die hauptsächlichste Verpflichtung 

a) des Lehrlings

b) des Lehrmeisters
	

	Unter welchen Voraussetzungen kann der Lehrmeister die Ausbildung des Lehrlings einem anderen Mitarbeiter im Betrieb übertragen?
	

	Was muss im Lehrvertrag obligatorisch geregelt sein?
	

	Der Bauspenglerlehrling Franz kommt oft zu spät oder angetrunken zur Arbeit. Auf Verwarnung des Lehrmeisters hat er nicht reagiert. Kann ihn der Lehrmeister entlassen?
	

	Welche drei Gesetze regeln die Berufsbildung? Welches ist darunter das wichtigste?
	

	Was steht im Ausbildungs- und Prüfungsreglementen?
	

	Wie lange dauert die Probezeit einer Lehre?
	

	Warum sind die überbetrieblichen Kurse (Einführungskurse) entstanden? Was ist ihr Ziel?
	

	Welche Pflichten des Lehrlings hält das BBG fest?
	

	Weshalb sind die Arbeitzeiten der Lehrlinge unterschiedlich?
	

	Muss eine Lehrtochter regelmässige Überstunden akzeptieren?
	

	Wann sollte ein Lehrling sich gegen berufsfremde Arbeiten wehren?
	

	Hat ein Lehrling ein Recht auf Freifächer während der Arbeitszeit?
	

	Gibt es einen gesetzlichen Mindestlohn für Lehrlinge?
	

	Worüber muss ein Arbeitszeugnis Auskunft geben?
	

	Welches ist auf Bundesebene die wichtigste Behörde für die Berufsbildung und wem untersteht sie?
	

	An wen wenden sich Lehrlinge oder Lehrmeister im Streitfall?
	

	Wenn im Lehrbetrieb Probleme entstehen, ist was der erste Schritt des Lehrlings?
	

	Wer entscheidet über Konflikte in Lehrverhältnissen?
	

	Wie kann jemand ohne Berufslehre den Eidg. Fähigkeitsausweis nachholen?
	

	Für welche Jugendliche ist eine Anlehre vorgesehen?
	

	Warum wird die berufliche Weiterbildung immer wichtiger?
	

	Was versteht man unter Laufbahnberatung?
	


Antworten

	
	Praktisch begabte Jugendliche mit Schulschwierigkeiten

	
	Lehrling: Arbeit leisten. Lehrmeister: Den Lehrling fachgemäss auszubilden

	
	Bundesamt für Bildung und Technologie (BBT), Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement (EVD)

	
	Ausbildung in Lehrbetrieb, Berufsschule und überbetriebliche Kurse (Einführungskurse)

	
	Ja, wenn er in Betrieb und Schule die Voraussetzungen erfüllt

	
	Nein; nur wenige Gesamtarbeitverträge halten Mindestlöhne fest

	
	Erlernter Beruf, Art der Arbeit, Dauer der Ausbildung

	
	Normalerweise 3 Monate

	
	Viele Betriebe waren nicht mehr in der Lage, das Lehrziel zu garantieren. Vermitteln der grundlegenden Fertigkeiten

	
	Anforderungen des Lehrmeisters befolgen, die Arbeit gewissenhaft ausführen, die Berufsschule regelmässig besuchen, die Lehrabschlussprüfung besuchen

	
	Arbeitsgericht

	
	Nein, Überstunden dürfen nicht zur Regel werden

	
	Wenn sie zu oft vorkommen und die Ausbildung beeinträchtigen

	
	Gespräch mit dem Lehrmeister



	
	4484 m. ü. Meer.

	
	Lehraufsichtskommission (resp. Berufsinspektor)

	
	Wenn der Mitarbeiter die erforderlichen beruflichen Voraussetzungen und persönlichen Eigenschaften besitzt

	
	Berufliche Beratung für Erwachsene. Abklärung der Neigungen und Fähigkeiten. Informationen über Berufe und Weiterbildungsmöglichkeiten

	
	Schriftliche Form, Unterschriften des Lehrlings, des Lehrmeisters und des gesetzlichen Vertreters. Genehmigung durch das Kantonale Berufsbildungsamt.

	
	Technologischer Wandel, ständig neue Anforderungen in den Berufen

	
	Lehrlinge dürfen nicht länger als die anderen Arbeitnehmer im Betrieb arbeiten. Bei der Mehrzahl der Berufsarbeiter sind die Arbeitszeiten durch Gesamtarbeitsverträge geregelt, welche sehr unterschiedlich sind

	
	er/sie muss 1½-mal so lange im Beruf gearbeitet haben, wie die Lehrzeit beträgt, und den theoretischen Teil der Ausbildung für die Lehrabschlussprüfung nachholen

	
	Ja, weil Franz gesundheitlich und sittlich gefährdet ist (OR 345) und zu wenig unternimmt, um das Lehrziel zu erreichen (OR 345)

	
	OR (Obligationenrecht), BBG (Berufsbildungsgesetz), ArG (Arbeitsgesetz); das wichtigste: BBG

	
	Berufsbezeichnung, Beginn und Dauer der Lehre, Anforderungen an den Lehrbetrieb, Höchstzahl der Lehrlinge, welche gleichzeitig ausgebildet werden dürfen, Ausbildungsprogramm der einzelnen Lehrjahre, Bestimmungen über die Lehrabschlussprüfung








1. lehrjahr

Gesellschaft

